
örtliche Volksvertretungen

stützen, die vorwiegend oder ausschließlich 
für die Versorgung der Bevölkerung im Kreis 
wirksam werden; hier wird die Gemein
schaftsarbeit mit dem genossenschaftlichen 
und privaten Handwerk in den Versorgungs
und Berufsgruppen organisiert. 
Schwerpunkte der Arbeit in den Städten und 
Gemeinden sind die Verbesserung des Kun
dendienstes, die Erweiterung des Annahme
stellennetzes und der Ausbau der stadtwirt
schaftlichen Dienstleistungen, die Beseiti
gung des Siedlungsmülls (—> Müllabfuhr und 
-deponie). Eine Veränderung der Unterstel
lung der den Räten der Städte und Gemein
den unterstehenden Betriebe bedarf der Zu
stimmung der zuständigen Volksvertretung. 
Die Räte der Städte und Gemeinden haben 
das Recht, zur Sicherung der in den Jahres
plänen festgelegten Aufgaben den Dienstlei- 
stungs- und Reparaturbetrieben, den PGH 
und privaten Handwerkern auf dem Gebiet 
der Dienstleistungen und Reparaturen —> 
Auflagen zu erteilen. .
Folgende Leitungsdokumente enthalten vor 
allem die Aufgaben der ÖVW: langfristige —» 
Entwicklungskonzeptionen der ÖVW bzw. 
für einzelne Leistungsarten, —» Bezirksver
sorgungspläne , Kreisversorgungskonzeptio
nen, die Fünfjahrpläne der Bezirke sowie die 
—> Volkswirtschaftspläne aller örtlichen Ebe
nen.
Im Prozeß des Ausarbeitens und der Kontrol
le der Verwirklichung dieser Konzeptionen 
und Pläne sollten die ständigen Kommissio
nen, insbesondere die Ständige Kommission 
ÖVW, ihre Aufmerksamkeit auf solche Auf
gaben lenken wie Ausbau der materiell-tech
nischen Basis in den Betrieben der ÖVW, 
Anwendung moderner Technologien, Erhö
hung der Qualität der Leistungen, kurze Lie
ferzeiten und optimale Tourenpläne, Gestal
tung des Annahmestellennetzes entspre
chend den Bedürfnissen der Bürger, Qualifi
zierung der Arbeitskräfte und des Berufs
nachwuchses, Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen, Ver
besserung des Kundendienstes und Organisa
tion der Gemeinschaftsarbeit. Eine wichtige 
Aufgabe besteht darin, die Betriebe der 
ÖVW im Rahmen der —»territorialen Ratio
nalisierung durch den Bau von Rationalisie
rungsmitteln, durch Rekonstruktions- und

Modernisierungsmaßnahmen sowie mit aus
gesonderten, noch gebrauchsfähigen Maschi
nen der zentral geleiteten Kombinate zu un
terstützen. Betriebsbegehungen und Aus
sprachen mit den Werktätigen, die Förderung 
des —> sozialistischen Wettbewerbs, der 
Neuererbewegung und von -» Leistungsver
gleichen sind bedeutsame Aufgaben und Me
thoden der Arbeit der ständigen Kommissio
nen und Abgeordneten, die darauf gerichtet 
sind, die Leistungen der ÖVW zu erhöhen. 
Bei Fragen der Bürger, die rechtliche Aspek
te der Inanspruchnahme von Dienstleistun
gen berühren, ist zu beachten, daß die Bezie
hungen zwischen Bürgern und Dienstlei- 
stungs- und Reparaturbetrieben vom Zivil- 
recht geregelt werden, und zwar differenziert 
nach einzelnen Dienstleistungsarten.

Zivilgesetzbuch, §§ 162 bis 232.
J. Göhring, Wenn’s um Dienstleistungen 
geht, Berlin 1981 (Recht in unserer Zeit, Heft 
13).

örtliche Volksvertretungen - von den wahlbe
rechtigten Bürgern gewählte Organe der 
Staatsmacht in den Bezirken, Kreisen, Städ
ten, Stadtbezirken und Gemeinden (Art. 81 
Verfassung).
Die ö. V. sind in der Hauptstadt Berlin die 
Stadtverordnetenversammlung, in den Bezir
ken die —» Bezirkstage, in den Landkreisen 
die —» Kreistage, in den Stadtkreisen und in 
den kreisangehörigen Städten die —> Stadt
verordnetenversammlungen, in den Stadtbe
zirken die —» Stadtbezirksversammlungen 
und in den Gemeinden die —» Gemeindever
tretungen.
Die —» Volkskammer der DDR und die ö. V. 
bilden die staatlichen Machtorgane, mit de
nen die von der Arbeiterklasse und ihrer mar
xistisch-leninistischen Partei geführten Werk
tätigen ihre politische Macht, die Staatsmacht 
ausüben. Die ö. V. und ihre Organe (—> örtli
che Räte) leisten einen entscheidenden Bei
trag zur weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft, vor allem zur 
Verwirklichung der —> Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Charakteristisch dafür ist die Ausprägung ih
rer Leitungstätigkeit auf ökonomischem und 
sozialem Gebiet. Die örtlichen Staatsorgane
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